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zu halten, ein ganz kleines nue file Finger- lisieet lkeimfrei gemacht) werde». Durch die

Verletzungen zum reduzierten Preis von ö Cts.
^ BcrcinSzeitschrift sollen die Vereine in Kenntnis

abgebbar nnd ein größeres für Hand-, Fuß-, ^ gesetzt werden, wenn die nenen Bkvdclle er-
Ar», und Unterschenkelverletznngen zu lüCts, haltlich sind. Zuerst muß der Vorrat an bis-
abzugeben. Alle Patronen sollen künftig steri- herigen Patronen verbraucht werden.

Die epiäeiMcke Semckltc

In Schlesien hat die Sanitätsbehörde
letztes Jahr zur Aufklärung über die oben-

genannte Krankheit ein sogenanntes „Merk-
blatt" an die Bevölkerung verteilt, das auch
unsere Leser interessieren dürfte, da die Genick-
starre auch an einzelnen Orten der Schweiz
ausgetreten ist. Es lautete

1. Die epidemische Genickstarre ist eine an-
steckende Krankheit, welche dnrch das Ein-
dringen eines belebten, unsichtbaren Krank-
heitskeimes, des sogenannten NoiriirxavrxZlum
itttrueallalariL entsteht.

2. Die Krankheit beginnt in der Regel
plötzlich mit Fieber chieist Schüttelfrost), wü-
tenden Kopsschmerzen, Unbesinnlichkeit und
häufig mit Erbrechen. Hierzu tritt in der
Regel eine eigentümliche Starre in der MuS-
kulatnr des Nackens, des Rückens, der Beine
und Arme. In einer nicht geringe,, Zahl von
Fällen tritt schon nach wenigen Tagen der
Tod ein.

ck. Die Ansteckung wird in der Regel durch
den Nasen oder Rachenschleim der an Genick-
starre erkrankten Personen bewirkt. Auch
gesunde Personen aus der nächsten Umgebung
der Kranken nnd solche, welche mit diesen

Personen in Berührung kommen, können die

Erreger der Krankheit in, Nasen oder Rachen
schleim mit sich sichren und hierdurch zur
Weiterverbreitung der Krankheit beitragen.

l. Enge, überfüllte und schlecht gelüftete
Woluiungeii begünstigen die Verbreitung der
Krankheit.

ü, Die Schützn,aßregcln zu ihrer Ver
tzütung sind,

»> Schleunige Anzeige jedes Falles von
Genickstarre und seder verdächtigen Er
krankung bei der Polizeibehörde.

!>> Strenge Absonderung der Erkrankten
und der der Genickstarre verdächtigen
Personen beziehungsweise ihre lieber-
sührung in ein geeignetes Krankenhaus,
falls eine genügende Absonderung i»

ke un6 itire kekämpkung.

chrer Wohnung nicht möglich oder für
ausreichende Pflege daselbst nicht gc
sorgt ist.

Der Transport der Kranken zu»,
Krankenhaus darf in Droschken oder
anderem öffentlichen Fuhrwerk nicht er-
folgen. Läßt sich dieS in Notfällen nicht
vermeiden, so sind die benutzten Fuhr
werke nach den, Gebrauch nach Anweisung
des Kreisarztes zu desinfizieren.

Die Entlassung der Kranken ans dein

Krankenhaus soll nur nach Ablauf der
Ansteckungsgefahr erfolgen.

o> Die Desinfektion der Wohnung sofort
nach Ueberführung der Kranken in ein

Krankenhaus beziehungsweise nach Ab-
lauf der Krankheit,

ck) Gesunde Schulkinder, welche mit den
Erkrankten in demselben Hause wohnen,
sind von der Schule fernzuhalten, bis
der Kreisarzt den Schulbesuch wieder
zulässig erklärt,

a) Die Angehörigen der Erkrankten ver-
ringen, die Gefahr der Krankheit für sich

und die mit ihnen in Berührung kom-
nie,,den Personen durch PeinlichsteSauber
keit namentlich der Hände und durch
desinfizierende Ausspülungen des Halses
und der Nase. Hierzu eignen sich z. B.
schwache Lösungen von Menthol, Wasser-
stoffsupervpyd nnd dergleichen.

Vorschriften für die Pflege Genick
st a r r ek r a n k e r.

1. Die mit der Pflege der Kranken be

trauten Personen haben sich der Pflege an
derer Kranker tunlichst zu enthalten.

2. Das Pflegepersonal soll waschbare Ueber
kleider bezw. möglichst große Schürzen tragen.

Das Pflegepersonal soll behufs Vermei-
dung der Ansteckung sich bei der Kranken
pflege so stellen, daß es von den Schleim
bläscheu, die die Kranken beim Sprechen,
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Husten und Niesen von sich verbreiten, nicht
getroffen werde.

3. Im Krankenzimmer soll das zum Rei-
nigen der Hände Erforderliche (Waschschüssel,

Lnsollvsnng, Handtücher) stets bereit stehen.
4. Die Abgänge der Kranken (Speichel,

Auswurf, Gnrgelwasser) sind sofort zu des-

msizieren.
5. Es ist für regelmäßige Desinfektion der

von den Kranken benutzten Taschentücher, sowie
Leib- und Bettwäsche zu sorgen.

3. Dasselbe gilt von den Eß- und Trink-
geräten, bevor sie aus dem Krankenzimmer
entfernt werden.

7. NahrnngS- und Genußmittel, welche für
andere bestimmt sind, dürfen im Kranken-
zinnncr nicht aufbewahrt werden.

3. Vor dem jedesmaligen Verlassen der

Krankenzimmer sollen die Pfleger sich Gesicht
und Hände sorgfältig desinfizieren und Hals
und Nase mit einem desinfizierenden Mund-
wasser ausspülen.

D-?--

vom kückeMck.
Anleitung! nie Zlmprovijotion von Travs-

portmitteln tnr Kranke nnt> Verwundete
mit 76 Figuren im Text. Herausgegeben durch die

Direktion des schweizerischen Zentralvereins vorn Roten

Kreuz.
Der Fichait dieses soeben erschienenen Büchleins

von 106 Zeiten Taschenformat ist den regelmäßigen
Lesern der Vereinszeitschrift bekannt, denn er setzt

sich zusammen aus den Aufsätzen über Transport-
improvisation«!, die in den Nummern der Jahrgange
1904 und 1900 erschienen sind.

Dieselben sind nun gesammelt und in einem Hand-
lichen Büchlein den Interessenten zugänglich gemacht
worden, ES ist damit einem längst vorhandenen Be

dürfnis der Samariter und auch der Angehörigen der

Snnitätstrnppe entsprochen und man darf erwarten,
daß die JinProvisationSarbeiten nun in der Vereins-
tätigkeit einen ständigen Platz einnehmen werden.

Wir behalten nnS vor, diese Publikation deS schwer

zerischen Roten Kreuzes später eingehend zu wür
digen, und teilen heute nur mit, daß die Jmprovi-
sationSanleitnng bezogen werden kann beim Zentral-
sekretarint des schiveizerischen Roten KrenzeS in Bern,

zum Preis von 60 Et. siir einzelne Exemplare, zu
7)0 Ct. bei Bezug von mindestens >0 Stück. Der
Versandt erfolgt gegen vorherige Einsendung deS

Betrages vder gegen Nachnahme,

Kind wir kriegsbereit E i n e E e w i s s e n s

forsch n» g. Das Referat, dnS an der Keneralver-
sammlnng des ZweigverelnS Ölten vom Roten Kreuz

am OK, Juni 1900 von Oberstlt, Max von Arx,
Divisionsarzt der dritten Division, über die Frage
„Sind wir kriegsbereit?" gehalten wurde, ist in Form
einer kleinen Broschüre herausgekommen. Da der Krieg
auch für unser friedliches und neutrales Land noch

nicht ans der Welt geschafft ist, so müssen wir, wenn
wir wenigstens die Herren unseres Geschickes bleiben

wollen, für den Krieg rüsten, d, h, unser Wehrwejen
unablässig zu heben bestrebt sein, Dies tun wir einer
ieits durch Stärkung der Zuversicht unseres Volkes
in seine Armee, anderseits durch Pflanzung deS Be-

wußtscins, daß auf die papiernen NcntralitatSgarnn
tien kein Verlaß ist. Wir arbeiten für unsere Wcbr
kraft durch Bekämpfung der Verweichlichung und zu-
nehmenden Bequemlichkeit in unserm Volke, durch

Umgestaltung der Schule, damit dieselbe weniger durch

Anhäufung von Kenntnissen als Lehranstalt wirke,
denn als Erzieherin und vor allem auch die Ansbil
dung des Körpers fördere, nicht, wie jetzt vielfach,
schädige. Ein weiteres Mittel zur Hebung der Wehr-
kraft ist die Reorganisation der Armee.

Zum Schlüsse seines VvrtrageS berührt von Arx
speziell denjenigen Zweig unseres Wchrwesens, in dem

auch diejenigen zur Mitarbeit berufen sind, welche

nicht das Waffenkleid tragen, nämlich die freiwillige
Hülse. Er macht darauf aufmerksam, wie rückständig
wir mit unsern Rvtkreuzbestrebungen noch sind gegen-
über den andern Ländern und welche Arbeit es noch

braucht, damit die freiwillige Hülse, kraft ihrer Or-
ganisntivn, im Ernstfälle den edlen Zweck zu erfüllen
imstande sei, den sie verfolgt. Möchte die kleine erbt

vaterländische Schrift recht viele Leser finden,
R, S,

Tolchenkalrnder für schweizerische Mehr-
wmrner pro liXX». — Mil gewohnter Pünkt
lichkeit stellt sich der 00, Jahrgang dieses in militä-
tischen Kreisen allgemein beliebten Tnjchenknlenders
ein. Neben dem, was zu jedem Kalender gehört,
enthält der Wehrmanusknlender ein überaus reiches

Material von Wissenswertem ans dem ganzen Gebiet
unseres Militärwcsens, Was aber eine grvße Zahl
unserer Leser ganz besonders interessieren dürfte, ist
daS wvhlgetrvffenc Bildnis des im Jahr 1900 so

unerwartet dahingeschiedenen OberinstrnttorS der Sani-
tätstrnppe Oberst Hermann JSler, das nebst

einem kurzen Lebensabriß des all verehrten Verstor-
bcnen den Kalender ziert, Klar manchen Angehörigen
der Sanität dürfte gerade dieser künstlerisch ausge
führte Stich des beliebten Borgesetzten zum Ankauf
des Kalenders veranlassen, um so mehr als der Preis
von Fr, 2 im Verhältnis zum Gebotenen ein billiger
genannt werden darf.

Druck und Expeditionc Genossenschnslsbnchdruckerei Bern iNenengassc 3-1).
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